
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schulgelderhöhung zum Schuljahr 2025/26 
 
Sehr geehrte Eltern und Personensorgeberechtigte, 
 
wie Sie wissen, ist die Königin-Luise-Stiftung eine gemeinnützige Einrichtung, die nicht 
gewinnorientiert arbeitet. Alle Einnahmen fließen direkt in die Unterhaltung und Verbesserung der 
Lernumgebung Ihrer Kinder. 
 
Die Personalkosten für unsere Lehrkräfte sind zu einem hohen Prozentsatz vom Staat bezuschusst. 
Die gesamten Sachkosten wie beispielsweise zur Infrastruktur, Renovierung und Instandhaltung 
sowie die kleinen Klassengrößen, Ausstattungen und die übrigen Personalkosten finanzieren Sie 
jedoch durch Ihre Schulgeldbeiträge. 
 
Von Zeit zu Zeit müssen diese Schulgeldbeiträge angepasst werden, da auch die Königin-Luise-
Stiftung höhere Kosten z.B. für Personal, Energie, Reinigung oder auch Handwerkerhonorare und 
sonstige Baukosten bewältigen muss. 
 
Im Rahmen einer solchen Anpassung bemühen wir uns stets um Rücksichtnahme auf die 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Deswegen wurde das Schulgeld zuletzt 2020 moderat erhöht, um 
die Familien in der Folgezeit nicht zusätzlich zu den Belastungen durch die Corona-Pandemie oder 
später durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine mit gestiegenen Energie- und 
Lebensmittelpreisen und einer hohen Inflation zu belasten. 
 
Natürlich soll das erreichte Niveau in der Bildung Ihrer Kinder erhalten bleiben oder bestenfalls 
weiter gesteigert werden. Das macht es unabdingbar, dass wir uns z.B. beim Lohnniveau unserer 
Angestellten in einem ähnlichen Bereich wie im öffentlichen Dienst bewegen, damit wir hier keine 
Abwanderungsbewegung erleben.  
 
Der Vorstand hat daher zusammen mit dem Kuratorium der Stiftung entschieden, ab dem 01.08.2025 
das Schulgeld zu erhöhen. In der obersten Stufe der Staffelung erhöht sich das Schulgeld von 360,- 
Euro auf 370,- Euro monatlich. Die unterste Stufe, wie auch die Regelungen zur gänzlichen 
Schulgeldbefreiung, ändern sich nicht. 
 
Die umseitige Tabelle zeigt die Werte der Steigerung in den unterschiedlichen 
Eingruppierungsstufen. 
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Einkommen / Jahr 1. Kind 2. Kind 3. Kind ab dem 4. Kind 
in Euro (€) jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich 

bis 29.500 1.200,00 100,00 900,00 75,00 600,00 50,00 300,00 25,00 

29.501 bis 40.000 1.788,00 149,00 1.341,00 111,75 894,00 74,50 447,00 37,25 

40.001 bis 50.000 2.352,00 196,00 1.764,00 147,00 1.176,00 98,00 588,00 49,00 

50.001 bis 70.000 2.832,00 236,00 2.124,00 177,00 1.416,00 118,00 708,00 59,00 

70.001 bis 90.000 3.372,00 281,00 2.529,00 210,75 1.686,00 140,50 843,00 70,25 

90.001 bis 100.000 3.912,00 326,00 2.934,00 244,50 1.956,00 163,00 978,00 81,50 

über 100.000 4.440,00 370,00 3.330,00 277,50 2.220,00 185,00 1.110,00 92,50 
 
 
Vorsorglich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Anpassung in dem geschlossenen 
Schulvertrag unter der Ziffer 3 vereinbart und die Königin-Luise-Stiftung hierzu berechtigt ist. Sollte 
die Anpassung nicht Ihre Zustimmung finden, sind Sie entsprechend den vertraglichen Regelungen 
zur Kündigung des Schulvertrages zum 31.07.2025 berechtigt. Sofern Sie von Ihrem 
Kündigungsrecht bis zum 31.05.2025 keinen Gebrauch machen, tritt das neue Schulgeld ab dem 
01.08.2025 an die Stelle des bisher gezahlten Schulgeldes. 
 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass im darauffolgenden Schuljahr (2026/27) für alle neu 
abgeschlossenen Verträge eine veränderte Schulgeldstaffelung gelten wird. Sollten Sie dann nach 
der neuen Staffelung geringere Beiträge entrichten müssen, können Sie für Ihren bestehenden 
Schulvertrag in die neue Staffelung wechseln. Zur veränderten Schulgeldstaffelung werden wir Sie 
noch rechtzeitig informieren. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 
 
 

 
 
 
 
Alexander Kaiser    Dr. Matthias Schönleber 
Vorstandsvorsitzender   Stellv. Vorstandsvorsitzender 


